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1. Vorwort 
Der Zweckverband „Gewerbepark Weeze-Goch“ (GeWeGo) wurde in eigenständigen 

Ratssitzungen am 26.01.2017 per Satzung gegründet. Die Genehmigung des Kreises Kle-

ve erging am 22.02.2017. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, den interkommunalen Ge-

werbepark Weeze – Goch zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Dem 

Zweckverband wurden alle Rechte und Pflichten nach dem Baugesetzbuch übertragen, die 

sonst der jeweiligen Kommune zustehen würden. Die Stadt Goch und die Gemeinde Wee-

ze haben dem Zweckverband somit auch die Aufgabe der Erstellung eines Flächennut-

zungsplans für das Zweckverbandsgebiet als Grundlage zur Entwicklung einer geordneten 

Gewerbeentwicklung übertragen. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes fasst 

die notwendigen Beschlüsse. 

2. Anlass und Ziel der Planung 
Der Zweckverband „Gewerbepark Weeze-Goch“ beabsichtigt die Aufstellung des „Bebau-

ungsplanes Nr. 2 Gewerbepark Weeze-Goch“ für den westlichen Teilbereich (Am Heidfeld) 

des Zweckverbandsgebiets östlich der Kevelaer Straße B 67. Die Verbandsversammlung 

hat in ihrer Sitzung am 13.07.2017 die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse zur 104. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch sowie zur Aufstellung des „Bebau-

ungsplans Nr. 2 Gewerbepark Weeze-Goch“ gefasst. 

Ziel der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 2 „Gewerbepark Weeze-Goch“ ist die Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Möbelhauses mit einer Gesamtverkaufsfläche 

von ca. 29.000 m². 

Der Planstandort ist in dem vom Rat der Stadt Goch am 10.10.2017 beschlossenen Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept als Sonder- und Fachmarktstandort „GE/SO Gewerbepark 

Goch-Süd“ ausgewiesen und damit unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des 

Landesentwicklungsplans LEP NRW als Entwicklungsstandort für den nicht-

zentrenrelevanten Einzelhandel vorgesehen.  

Mit der Ansiedlung eines Möbelhauses in der benannten Größenordnung soll ein regional 

ausstrahlender Möbelanbieter das Angebot in diesem Segment in der Region nördlicher 

Niederrhein verbreitern. 

3. Beschreibung des Plangebiets 

3.1 Standort / Räumlicher Geltungsbereich 

Der Standort des geplanten Möbelhauses schließt südlich an den Gewerbestandort „Ge-

werbepark Goch-Süd“ (Am Bössershof) an. Hier sind bereits weitere großflächige Einzel-

handelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt (Baumarkt und Mö-

beldiscounter). Der Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage des städtischen und 

regionalen Verkehrsnetzes (B 67 und B 9) und weist mit dem Autobahnanschluss Goch / 

Weeze unmittelbar südlich des Planstandorts eine besondere Lagegunst auf. 
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Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 113 und 260 der Flur 28, Gemarkung Goch mit ei-

ner Gesamtfläche von ca. 5,9 ha. Die vorgenannten Flurstücke befinden sich im Eigentum 

der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH als 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt 

Goch. 

 

Geltungsbereich der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch (Luftbild: Geoportal.NRW) 

3.2 Bestandssituation  

Das Plangebiet wird insgesamt landwirtschaftlich als Ackerbaufläche genutzt. Nördlich 

schließt das Gewerbegebiet „Goch-Süd“ an. Neben nicht erheblich belästigenden Gewer-

bebetrieben haben sich hier auch mehrere großflächige Einzelhandelsbetriebe niederge-

lassen. Unmittelbar nordwestlich benachbart zum Plangebiet befindet sich ein Baumarkt 

mit Gartencenter, im weiteren Verlauf der Straße Am Bössershof in nordöstliche Richtung 

schließen ein Lebensmittelmarkt und ein Möbeldiscountmarkt an.  

Südwestlich grenzt das Plangebiet an die Kevelaer Straße B 67 an. Begleitend zur B 67 

verläuft auf der Ostseite der Straße ein durch einen baumbestandenen Grünstreifen ge-

trennter separater Radweg. Im Südosten verläuft der Gocher Grenzweg, der der Erschlie-

ßung der landwirtschaftlichen Flächen dient. Unmittelbar angrenzend liegt die Nassabgra-

bung „Höster Feld“ in einer Größe von ca. 63 ha. Die Abgrabungsfläche ist durch land-

schaftsgerechte Gestaltung der Randbereiche, wechselnde Böschungsprofilierung und un-

terschiedliche Rand- und Uferbepflanzungen in die umgebende Landschaft eingebunden. 

Die Genehmigung zur Abgrabung läuft am 31.12.2018 aus. Anschließend müssen die Re-

kultivierungsmaßnahmen bis zum 31.12.2018 abgeschlossen werden.  
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3.3 Planungsrecht 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Goch stellt den Planbereich überwiegend als 

Fläche für die Landwirtschaft dar. Südwestlich parallel zur B67 ist ein Grünstreifen darge-

stellt, im Norden eine Straßenverkehrsfläche.  

 

Wirksame Darstellung im Flächennutzungsplan Stadt Goch 

Der Geltungsbereich befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich. Es sind weder 

Bebauungspläne noch sonstige Satzungen für den Geltungsbereich rechtsverbindlich. Wie 

eingangs dargelegt, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes in Ihrer Sitzung 

am 13.07.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Gewerbepark Weeze-Goch“ 

beschlossen. 

3.4 Erschließung 

Das Plangebiet ist gegenwärtig lediglich über die Wirtschaftswege „Gocher Grenzweg“ im 

Südosten sowie einen noch nicht endgültig ausgebauten Stichweg zu Straße „Am Bösser-

shof“ im Nordosten an das Straßennetz angeschlossen. Die geplante Ansiedlung eines 

Möbelhauses erfordert eine funktionstüchtige Anbindung des Plangebiets an das überge-

ordnete Straßennetz. 

3.5 Planunterlage 

Als Planunterlage wurde ein Auszug aus der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1:5000 

verwendet. 
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4. Planungsrechtliche Ausgangslage 

4.1 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 

Die räumliche Entwicklung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hat sich nach den Zie-

len und Grundsätzen des seit dem 08.02.17 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplans 

LEP 16 auszurichten. 

Entsprechend den im Rahmen der Bauleitplanung zu beachtenden Zielen der Raumord-

nung sind die unter Pkt. 6.5 des Landesentwicklungsplans getroffenen Ziele und Grundsät-

ze für den großflächigen Einzelhandel zu beachten. Gem. Ziel 6.5-1 sind Sondergebiete für 

Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nur in regionalplanerisch festgelegten Allge-

meinen Siedlungsbereichen zulässig. Die geplante Darstellung des Änderungsbereichs als 

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO „Großflächiger Einzelhandel“ mit der 

Zweckbestimmung „Möbelfachmarkt / Möbelhaus“ entspricht dem Ziel 6.5-1, da sie im re-

gionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) liegt. Die Darlegung der 

weitergehenden zu beachtenden Ziele und Grundsätze des LEP im Zusammenhang mit 

der Ansiedlung eines großflächigen Möbelfachmarkts erfolgt unter Pkt. 7 dieser Begrün-

dung. 

4.2 Regionalplanung 

Mit Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW vom 13.04.2018 

ist der Regionalplan Düsseldorf (RPD) in Kraft getreten und löst damit den bisherigen Re-

gionalplan (GEP 99) ab. Die Regelungen des RPD sind somit gem. §§ 4 und 5 Raumord-

nungsgesetz (ROG) im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten. Der RPD 

stellt den Geltungsbereich der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes als Allgemeinen 

Siedlungsbereich dar.  

 

Regionalplan Düsseldorf (Ausschnitt) 
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5. Planungsvorhaben 
Parallel zur 104. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt die Aufstellung des „Bebau-

ungsplanes Nr. 2 Gewerbepark Weeze-Goch“, in welchem die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen zur Ansiedlung eines Möbelfachmarktes / Möbelhauses geschaffen werden 

sollen. Die wesentlichen Planungsinhalte des auf der Grundlage der 104. Änderung des 

Flächennutzungsplanes aufzustellenden Bebauungsplanes werden nachfolgend dargelegt. 

Das geplante Möbelhaus mit einer Gesamtverkaufsfläche von 29.000 m² umfasst ein klas-

sisches Möbelhausangebot auf einer Verkaufsfläche von 21.000 m² sowie einen Möbel-

Mitnahmemarkt mit einer Verkaufsfläche von 8.000 m². Beide Segmente werden in einem 

Gebäude untergebracht, welches eine Grundfläche von ca. 16.000 m² umfasst. Die Aus-

stellungs- und Verkaufsflächen sowie der Lagerbereich werden auf insgesamt drei Etagen 

untergebracht, so dass sich eine Gesamthöhe des Gebäudekomplexes von ca. 18 m 

ergibt. Die Frontseite des Gebäudes mit der Eingangszone ist nach Südwesten zur 

Kevelaer Straße B 67 hin ausgerichtet. Rückwärtig auf der Nordostseite des Gebäudes 

wird die Verladezone angeordnet.  

Dem Möbelhaus vorgelagert sind die Stellplatzflächen für die Kunden. Im rückwärtigen Be-

reich werden Stellplätze für die Beschäftigten des Möbelhauses vorgehalten. Insgesamt ist 

die Anlage von ca. 580 Stellplätzen geplant. Dies entspricht einem Stellplatzschlüssel von 

1 St/50  m² Verkaufsfläche. Nach der bisherigen Landesbauordnung wird für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe ein Stellplatzschlüssel von 1 St/10-30 m² Verkaufsfläche empfohlen. 

Dieser Stellplatzschlüssel bezieht sich aber eher auf „klassische“ Super- und Verbrau-

chermarktflächen des kurz- und mittelfristigen Bedarfs. Für ein Möbelhaus (mittel- bis lang-

fristiger Bedarf) würde die Anwendung dieses Stellplatzschlüssels zu einer Überdimensio-

nierung der Stellplatzflächen führen. Berücksichtigung bei der Dimensionierung der Stell-

platzanlage fanden auch Erfahrungswerte aus vergleichbaren Märkten des Vorhabenträ-

gers. 

Die verkehrliche Erschließung des Möbelhaus-Standorts erfolgt sowohl über die Kevelaer 

Straße B 67 im Westen als auch über die Straße Am Bössershof im Norden. Vorgesehen 

ist eine direkte Anbindung des Möbelhauses für die aus Süden kommenden Verkehrsströ-

me an die B 67. Aufgrund des geringen Abstands zum Knotenpunkt Kevelaerer Straße/Am 

Bössershof ist hier kein Vollanschluss mit allen Abbiegebeziehungen möglich. Es kann da-

her nur eine Zufahrt zu dem Standort für die aus Süden in Fahrtrichtung Nord fahrenden 

Verkehre hergestellt werden. Hierzu wird der Einbau einer Rechtsabbiegespur auf der Ost-

seite der B 67 erforderlich. Zur Vermeidung eines Rückstaus auf die B 67 führt diese An-

bindung nicht direkt auf die Stellplatzfläche des Möbelhauses, sondern über eine öffentli-

che Straßenführung mit Anschluss der Stellplatzfläche im Norden des Standorts.  

Diese öffentliche Verkehrsfläche wird im Weiteren über den bereits vorhandenen Stichweg 

an die Straße „Am Bössershof“ angeschlossen. Die Anbindung des Planstandorts an die 

B 67 ist im weiteren Planverfahren zu detaillieren und mit dem Straßenbaulastträger der 

B 67 Landesbetrieb Straßenbau NRW abzustimmen.  

Die Abfahrt von der Stellplatzanlage sowie die Zufahrt aus anderen Richtungen können nur 

in nördliche bzw. aus nördlicher Richtung zur Straße Am Bössershof erfolgen. Hierzu wird 

gegebenenfalls ein Ausbau des Knotenpunkts Am Bössershof / südwestliche Stellplatzzu-

fahrt Edeka mit Fortführung der Straße bis zum Planstandort des Möbelhauses erforder-
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lich. Da eine Abfahrt in westliche Richtung zur B 67 nicht möglich ist, wird es erforderlich, 

den Knotenpunkt Planstraße / Stellplatzzufahrt Möbelhaus als Kreisverkehrsplatz auszubil-

den, so das (vereinzelte) Verkehrsteilnehmer, die nicht das Möbelhaus anfahren möchten, 

hier problemlos wieder wenden können. 

Neben der Hauptzufahrt auf die Stellplatzanlage erfolgt eine weitere Anbindung an die 

Planstraße im rückwärtigen Bereich des Möbelhauses für den Lieferverkehr sowie die Mit-

arbeiterstellplätze. 

Das Entwurfskonzept sieht eine „grüne“ Fassung des Möbelhauses und der Stellplatzanla-

ge vor. Auf der Westseite des Grundstücks entlang der B 67 verbleibt ein breiter Grünstrei-

fen, der sich bereits aus dem nach dem Fernstraßengesetz erforderlichen Abstand bauli-

cher Anlagen von mind. 20 m zum befestigten Rand der Fahrbahn der B 67 ergibt. Auf der 

Südseite entlang des hier vorhandenen Wirtschaftsweges wird ein 10 m breiter Pflanzstrei-

fen angelegt, der mit heimischen Gehölzen bepflanzt werden soll. Hiermit wird eine wirk-

same Randeingrünung zu dem südlich anschließenden Freiraum hergestellt. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers soll durch Versickerung auf der Grundstücksflä-

che erfolgen. Hierzu wird vorgeschlagen, zwischen den Stellplatzreihen Versickerungsmul-

den anzulegen, denen durch entsprechende Höhenmodellierung der Stellplatzanlage das 

Niederschlagswasser zugeführt und über die belebte Bodenzone zur Versickerung ge-

bracht wird. Ob darüber hinaus weitere Versickerungsflächen oder –anlagen erforderlich 

werden, wird durch eine Fachplanung im weiteren Planverfahren festgelegt. 
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Lageplan des geplanten Möbelhauses  

6. Plandarstellung 
Als Art der baulichen Nutzung wird innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der 104. 

Änderung des Flächennutzungsplanes ein Sonstiges Sondergebiet SO dargestellt. Das 

Sondergebiet dient der Unterbringung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit der Zweck-

bestimmung „Möbelfachmarkt / Möbelhaus“ gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren durch 

die zulässige Grundflächenzahl GRZ und die max. zulässige Höhe der baulichen Anlagen 

bestimmt. Die GRZ soll dabei auf den Wert von 0,8 entsprechend der Obergrenze von § 17 

Abs. 1 BauNVO festgelegt werden. Die max. zulässige Höhe der baulichen Anlagen soll 

auf ein Maß von 18 m über dem vorhandenen Geländeniveau begrenzt werden. 

Zur Minderung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft wird im südöstlichen Randbe-

reich des Plangebiets eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. Ne-

ben der landschaftsräumlichen Einbindung dient diese Maßnahme auch artenschutzrechtli-

chen Belangen (siehe Pkt. 8.1). Weitergehende grünordnerische Festsetzungen werden 

auf der Grundlage eines landschaftspflegerischen Fachbeitrags in den nachfolgend aufzu-

stellenden Bebauungsplan aufgenommen. 
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Darstellung 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goch 

7. Raumordnerische und städtebauliche Einordnung des Vorhabens 
Großflächige Einzelhandelseinrichtungen wirken sich stets auf die Wettbewerbssituation in 

einer Region aus. Es sind daher die raumordnerischen und städtebaulichen Konsequen-

zen, die sich aus der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs ergeben, zu 

analysieren und zu bewerten. Für die geplante Ansiedlung des Möbelhauses wurde daher 

eine Auswirkungsanalyse durchgeführt, um eine Bewertung der absatzwirtschaftlichen und 

städtebaulichen Auswirkungen vornehmen zu können (BBE Handelsberatung GmbH, Ja-

nuar 2018).  

Die übergeordneten landesplanerischen Vorgaben, die bei der Ansiedlung großflächiger 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelvantem Kernsortiment zu beachten sind, sind mit 

Zielen und Grundsätzen im Landesentwicklungsplan LEP NRW dargelegt.  

Gem. Ziel 6.5-1 dürfen großflächige Einzelhandelsbetriebe nur in regionalplanerisch festge-

legten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) untergebracht werden. Der Regionalplan 

RPD stellt den Planstandort als ASB dar, so dass das dieses landesplanerische Ziel erfüllt 

wird. 

Ein weiteres wichtiges landesplanerisches Ziel ist die Beachtung des Beeinträchtigungs-

verbots (Ziel 6.5-3 LEP NRW). Mit der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbe-

triebes dürfen die zentralen Versorgungsbereiche der Standortgemeinde als auch der Ge-

meinden im Einzugsbereich des Vorhabens nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die 

durchgeführte Auswirkungsanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass städtebaulich bedeut-

same Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Region ausgeschlossen wer-
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den können. Die Wettbewerbsauswirkungen durch Umsatzumverteilungen werden sich  

primär auf vergleichbare regional bedeutsame Möbel- und Einrichtungshäuser beziehen. 

Diese haben jedoch ihren Standort außerhalb zentraler Versorgungsbereiche. Existenz-

bedrohende Umverteilungseffekte gegenüber strukturprägenden Betrieben innerhalb von 

zentralen Versorgungsbereichen können ausgeschlossen werden. Ebenso kann ein „Weg-

brechen“ des Möbeleinzelhandels im Untersuchungsraum (Region Niederrhein, Grenzregi-

on Niederlande) ausgeschlossen werden. Zwar führt der Wettbewerbsdruck zu Umsatzein-

bußen bei anderen relevanten Möbelanbietern im weitern Umfeld (z.B. Geldern, Krefeld, 

Bottrop, Oberhausen), diese können jedoch keine existenzgefährdenden Auswirkungen 

auslösen. 

Die Auswirkungsanalyse ermittelt für das geplante Möbelhaus mit der projektierten Ge-

samtverkaufsfläche von 29.000m² einen Planumsatz in der Größenordnung von ca. 

65,5 Mio. €. Nach dem Grundsatz 6.5-4 LEP NRW soll der zu erwartende Gesamtumsatz 

die Kaufkraft der Gemeinde in den geplanten Sortimenten nicht überschreiten. er kann mit 

einem Kaufkraftpotenzial in der Größenordnung von ca. 23,3 Mio. € in den projektrelevan-

ten Sortimenten der Stadt Goch nicht eingehalten werden. Dieser Grundsatz könnte aber 

auch in allen anderen benachbarten Gemeinden nicht eingehalten werden, da die Region 

Niederrhein eine vergleichsweise geringe Bevölkerungsdichte aufweist. Wie auch durch 

verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung bestätigt1, kann in Regionen außerhalb der Bal-

lungszonen nicht jede Gemeinde eine eigene „Möbelnahversorgung“ bereithalten. Vielmehr 

ist das Kundenverhalten in diesem Segment dadurch gekennzeichnet, dass Möbelhäuser 

an nicht-integrierten Standorten über große Entfernungen miteinander konkurrieren. 

Das geplante Möbelhaus wird neben dem nicht-zentrenrelevanten Kernsortiment auch zen-

trenrelevante Randsortimente in einer Größenordnung von max. 2.500 m² Verkaufsfläche 

beinhalten. Die Vorgaben des LEP NRW (Ziel 6.5-5 und Grundsatz 6.5-6) bezüglich der zu-

lässigen zentrenrelevanten Randsortimente werden damit beachtet. Diese sollen eine ma-

ximale Verkaufsflächenobergrenze von 2.500 m² nicht überschreiten bzw. der relative An-

teil der zentrenrelevanten Randsortimente soll 10 % an der Gesamtverkaufsfläche nicht 

überschreiten. Mit einem Anteil von 8,6 % wird dieses Ziel bei dem Planvorhaben eingehal-

ten. 

Im Gesamtergebnis der Auswirkungsanalyse kann daher festgehalten werden, dass das 

geplante Vorhaben eines Möbelhauses mit einer projektierten Gesamtverkaufsfläche von 

29.000 m² am Standort „Gewerbepark Weeze-Goch“ raumordnerisch und städtebaulich 

verträglich umgesetzt werden kann. 

8. Umweltbelange 
Gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes im weiteren Planverfah-

ren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen und Gesundheit, Pflanzen und Tiere, Fläche, 

Boden und Wasser, Luft und Klima, Stadt- und Landschaftsbild, Kultur und sonstige Sach-

güter ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.  

                                                

1 Entscheidung des OVG NRW 2011 (Az. 2 B 1037/11, sog. „Porta-Urteil“) 
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8.1 Artenschutz 

Die nach dem Bundesnaturschutzgesetz erforderliche artenschutzrechtliche Betrachtung 

des Plangebiets und des Umgebungsbereichs wurde durchgeführt (IVÖR, März 2018). Im 

Ergebnis wird festgestellt, dass – unter Beachtung bestimmter Maßnahmen – artenschutz-

rechtliche Bestimmungen der Planung nicht entgegenstehen. Dem Plangebiet ist aufgrund 

Größe und Art der Fläche oder fehlenden Zusammenhangs mit einem Quartier bzw. Brut-

platz/Bruthabitat im Sinne einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte keine essentielle Bedeu-

tung beizumessen. Im Falle ihres Auftretens im Plangebiet und seinem nahen Umfeld sind 

die Auswirkungen des Vorhabens daher so gering, dass vorhabenbedingte Beeinträchti-

gungen, die Verstöße gegen die Zugriffsverbote darstellen würden, nicht zu erwarten sind.  

Die direkt südöstlich an das Plangebiet angrenzende Auskiesungsfläche dient mit der Ve-

getationsumrandung verschiedenen Fledermausarten als Jagdhabitat (Graevendahl, Au-

gust 2017). Störungen und Vergrämungseffekte durch das geplante Vorhaben können ins-

besondere durch Beleuchtungsanlagen ausgelöst werden. Es ist daher im nachfolgenden 

Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ein Beleuchtungskonzept zu erstellen, 

welches zielgerichtet ohne große Streuung mit „fledermausfreundlichen Lampen“ die 

Lichtemissionen wirkungsvoll reduziert. Der am südöstlichen Rand des Plangebiets parallel 

zum Gocher Grenzweg vorgesehene Pflanzstreifen in einer Breite von ca. 10 m dient eben-

falls der Vermeidung bzw. Minderung von Lichtemissionen auf die Vegetationsumrandung 

des Baggersees.  

Unter Berücksichtigung der genannten Minderungsmaßnahmen sind keine negativen Aus-

wirkungen auf lokale Populationen von Fledermäusen zu erwarten. Durch das Planvorha-

ben werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Artenschutz-

rechtliche Belange stehen dem Planvorhaben nicht entgegen. 

8.2 Eingriffsregelung nach dem BNatSchG 

Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Eine Eingriffs- / Aus-

gleichsbilanzierung wird im nachfolgenden Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungs-

planes erstellt.  

Zur Minderung und zum Ausgleich sind innerhalb des Plangebiets folgende Maßnahmen 

vorgesehen: 

 Pflanzung einer Feldgehölzhecke in einer Breite von ca. 10 m am südöstlichen 

Plangebietsrand, 

 Pflanzung von standortgerechten heimischen Bäumen auf der Stellplatzanlage, 

 Minderung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Mate-

rialien sowie Anlegung von Versickerungsmulden auf der Stellplatzanlage und den 

Randbereichen des Plangebiets. 

Ein vollständiger Ausgleich des Eingriffs kann innerhalb der Plangebietsfläche voraussicht-

lich nicht erreicht werden. Das Defizit an Ökowertpunkten soll extern auf einer Ökopoolflä-

che der Stadt Goch abgelöst werden. 
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8.3 Immissionsschutz 

In der Nachbarschaft zu dem Planvorhaben liegen keine besonders immissionsempfindli-

chen Nutzungen. Allerdings haben auch die im Außenbereich liegenden Einzelgebäude mit 

Wohnnutzung einen Anspruch auf Immissionsschutz. 

Die möglichen Einwirkungen durch Geräuschimmissionen auf benachbarte schutzwürdige 

Nutzungen wurden an insgesamt 7 Immissionsorten überprüft (TAC Technische Akustik, 

2018). Neben den beiden unmittelbar südwestlich gelegenen Wohnhäusern im Außenbe-

reich wurden auch entfernter gelegene Immissionsorte in die Betrachtung einbezogen. Alle 

Immissionsorte haben den Schutzanspruch eines Mischgebietes. Für Wohnhäuser inner-

halb des Gewerbegebietes werden zur Wahrung der gesunden Wohnverhältnisse die An-

forderungen eines Mischgebietes berücksichtigt.  

Im Ergebnis wird nachgewiesen, dass an allen Immissionsorten der einzuhaltende Immis-

sionsrichtwert von 60 / 45 dB(A) tagsüber um mindesten 10 dB(A) und nachts um mindes-

tens 8 dB(A) unterschritten wird. Auch die zulässigen Spitzenpegel werden an allen Immis-

sionsorten tags und nachts eingehalten.  

Der Planung des SO-Gebiets mit der Ansiedlung eines Möbelmarkts stehen somit keine 

immissionsschutzrechtlichen Bedenken entgegen. 

9. Weitere Planungsbelange 

9.1 Bodenarchäologie 

Im weiteren Umgebungsbereich des Plangebietes konnten in der Vergangenheit zahlreiche 

vorgeschichtliche und römische Funde erhoben werden, so dass auch das Plangebiet als 

archäologisch relevante Fläche einzuordnen ist. Es wurde daher in 2017 eine archäologi-

sche Prospektion mittels Feldbegehung, Geosondagen und Suchschnitten durchgeführt 

(archaeologie.de, 2018). Im Ergebnis der Prospektion wurden jedoch keine archäologisch 

relevanten Strukturen oder Funde angetroffen. 

9.2 Verkehr 

Wie unter Pkt. 5 dargelegt, soll die Erschließung des Plangebiets durch Anschluss an die 

B 67 erfolgen. Aufgrund der Nähe zum Knotenpunkt B 67 / Am Bössershof nordwestlich 

des Plangebiets ist jedoch ein Vollanschluss mit Herstellung aller Abbiegebeziehungen 

nicht möglich. Der Anschluss kann nur für die aus Süden kommenden Verkehrsströme 

(Anschlussstelle Weeze / Goch der A 57) als Rechtsabbiegespur hergestellt werden. Die 

grundsätzliche Realisierbarkeit dieser Anbindung wurde mit dem Landesbetrieb Straßen-

bau NRW, Niederlassung Mönchengladbach abgestimmt. Die verkehrstechnische Planung 

dieses Anschlusses und die fachliche Abstimmung mit Straßen NRW erfolgen im nachfol-

genden Bebauungsplanverfahren. 

Da kein Vollanschluss des Planstandorts an die B 67 möglich ist, muss der aus nördlicher 

(Innenstadt Goch) oder östlicher Richtung zufließende Verkehr über die Straße Am Bös-

sershof / Am Sandthof im Gewerbegebiet Goch-Süd geführt werden. Hierzu ist ein An-

schluss des Plangebiets an die Straße Am Bössershof erforderlich. In einem Verkehrsgut-

achten sind die Leistungsfähigkeiten der relevanten Knotenpunkte B 67 / Am Bössershof 

sowie Am Sandthof / Uedemer Straße L 77 im Hinblick auf die geplante Ansiedlung des 
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Möbelhauses untersucht worden (DTV Verkehrsconsult, 2018). Im Ergebnis wird festge-

stellt, dass der Knotenpunkt Am Sandthof / Uedemer Straße L 77 ausreichend leistungsfä-

hig ist, der Knotenpunkt B 67 / Am Bössershof jedoch bereits in der Bestandssituation kei-

ne ausreichende Leistungsfähigkeit aufweist. Durch den planbedingten Zusatzverkehr des 

Möbelhauses wird eine Ertüchtigung dieses Knotenpunktes unabdingbar. Der durchgeführ-

te Leistungsfähigkeitsnachweis kommt zu dem Ergebnis, dass ein Umbau dieses Knoten-

punktes zu einem Kreisverkehrsplatz eine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweist. Alter-

nativ kann auch durch einen lichtsignalgeregelten Knotenpunkt die erforderliche Leistungs-

fähigkeit hergestellt werden. 

9.3 Entwässerung des Plangebiets 

Es ist beabsichtigt, das Niederschlagswasser des Plangebiets über Versickerungsmulden 

in den Boden einzuleiten. Nach den Ergebnissen des vorliegenden Baugrundgutachtens 

(Geotechnisches Büro.2017) ist unterhalb der Mulden ein hydraulischer Anschluss in Form 

eines gut wasserdurchlässigen Kies-Sandes bis zu den versickerungsfähigen, weitestge-

hend schlufffreien gewachsenen Sanden vorzusehen. Überschlägig werden ca. 2.600 m² 

Fläche für die Anlegung der Versickerungsmulden benötigt. Diese sollen zwischen den 

Stellplatzreihen und in den Randbereichen des Plangebiets geschaffen werden. 

10. Flächenbilanz 

Bisherige Nutzung - Abgang ha % 

Fläche Landwirtschaft  4,75   80,0 

Straßenverkehrsfläche 0,6   10,0 

Grünfläche 0,6   10,0 

 5,95 100,0 

Künftige Nutzung - Zugang   

Sonstiges Sondergebiet SO 5,2   87,0  

Grünfläche  0,75   13,0 

 5,95 100,0 

 

Dortmund / Goch, 20.06.2018 
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